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SELBSTBESTIMMUNG UND SELBST-
ORGANISATION – DIE ANFÄNGE DES 
INDEPENDENT LIVING MOVEMENT1

Selbst in der Geschichte der US-amerika-
nischen Behindertenbewegung, die vie-
le denkwürdige Konstellationen kennt, 
war dies ein spektakuläres Ereignis: Im 
Oktober 1975 ernannte die kalifornische 
Regierung Ed Roberts, den bekanntes-
ten Aktivisten des Independent Living 
Movement, zum Direktor des Departe-
ments of Rehabilitation, das für staatli-
che Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderungen zuständig war.2 Die-
se Personalentscheidung stand ganz 
im Zeichen des gesellschaftlichen Auf-
bruchs, der Kalifornien in den 1970er-
Jahren erfasst hatte und unter dem de-
mokratischen Gouverneur Jerry Brown 
auch die staatliche Verwaltung verän-
dern sollte. Der 36-jährige Ed Roberts 
stand als neuer Behördenleiter vor der 
Aufgabe, dass er und seine mit ihm er-
nannten Mitstreiter die Zielsetzungen 
des Independent Living Movement in 
das Verwaltungshandeln des kaliforni-
schen Staates überführten. Sollte dieses 
Vorhaben gelingen und die Behinder-
tenbewegung ihre Agenda gleichsam 
aus der Leitungsetage des kaliforni-
schen Sozialstaats verwirklichen kön-
nen? Eine Einschätzung hierzu soll im 
Folgenden geleistet und in Zusammen-
hang gestellt werden mit einer Darstel-
lung über die Entstehungsphase des In-
dependent Living Movement. Zu dessen 

zentralem Anliegen zählte neben dem 
Konzept der Selbstbestimmung auch 
das der Antidiskriminierung als For-
derung nach Gleichstellung, Gleichbe-
rechtigung und Schutz vor Diskrimi-
nierung. Beide Leitideen entwickelten 
in der US-amerikanischen Behinder-
tenbewegung eine spezifische Strahl-
kraft, deren Stärke darin bestand, dass 
sie nicht allein das Ideal einer künfti-
gen Gesellschaftsordnung entwarfen, 
sondern vielmehr konkrete Instrumen-
te für politische, rechtliche und alltags-
praktische Veränderungen bereithiel-
ten. Schlaglichtartig werden wichtige 
Stationen dieser Entwicklung in den 
USA beleuchtet und dabei auch Initia-
tiven einbezogen, die zur Formierung 
einer internationalen Behindertenbe-
wegung beitrugen.

DIE ENTSTEHUNG DES INDE-
PENDENT LIVING MOVEMENT

Dass Ed Roberts eine Spitzenposition 
in der staatlichen Verwaltung erreichen 
sollte, stand auch in den USA für einen 
Paraplegiker mit fast vollständiger Kör-
perlähmung nicht zu erwarten. Ange-
wiesen auf persönliche Assistenz und 
auf die zeitweise Beatmung durch eine 
Eiserne Lunge, erwarb er den Schulab-

schluss gegen erhebliche Widerstän-
de der Highschool-Leitung. Als er sich 
1961 an der Universität Berkeley auf ein 
Studium der Sozialwissenschaften be-
warb, war es nicht die Universität, die 
ihm Schwierigkeiten bereitete. Das für 
ihn zuständige kalifornische Depar-
tement of Rehabilitation weigerte sich 
aber, die Kosten für Versorgung und As-
sistenz zu tragen und begründete dies 
mit dem Argument, es bestehe für ihn 
keine Aussicht auf eine spätere Berufs-
tätigkeit. Erst als sich Roberts an ange-
sehene Journalisten wandte und sie für 
Zeitungsartikel gewinnen konnte, die 
sich gegen die Entscheidung richteten, 
lenkte die Behörde ein.3

Roberts war der erste rollstuhlfah-
rende Student an der Universität Berke-
ley und bahnte gleichsam den Weg für 
Kommilitonen, die mit ihm in einem ei-
genen Trakt auf dem Campus unterge-
bracht waren. Unter dem Eindruck der 
studentischen Protestbewegung grün-
deten die jungen Männer 1969 die poli-
tische Gruppe „The Rolling Quads“, die 
sich Barrierefreiheit und eine unabhän-
gige Lebensführung während und nach 
dem Studium zum Ziel setzte. Bereits 
1970 erhielt die Gruppe Zusagen für fi-
nanzielle Mittel, mit denen sie zunächst 
17 körperbehinderten Studierenden er-
möglichte, die bisherige Sammelunter-

Die Independent Living-Bewegung ist eng mit dem Namen Ed Roberts verbunden. Als Pionier kämpfte 
er mit Gleichgesinnten für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen. Der Artikel be-
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innerhalb der eigenen sozialen Gruppe. 
In Berkeley wie in den anderen Centern 
sollten soziale Schranken überwunden 
und neue Formen solidarischen Han-
delns jenseits der Trennung nach Be-
hinderungsarten erprobt werden.7

Tatsächlich waren neben Rollstuhl-
fahrer*innen auch seh- und hörbehin-
derte Menschen im Berkeleyer Center 
aktiv, während die Integration der be-
hinderten asiatischen, lateinamerikani-
schen und afroamerikanischen Com-
munity – die Bevölkerung Berkeleys 
war mehrheitlich schwarz – nur be-
dingt gelang. Dort wie in den gesam-
ten USA wurde das Independent Living 
Movement vornehmlich von weißen 
körperbehinderten Frauen und Män-
nern getragen, die für selbstständige 
Lebensführung, Barrierefreiheit und 
Gleichstellung im Beruf stritten. Die 
Bedarfe der körperbehinderten Afro-
amerikaner*innen waren jedoch ande-
re. Sie waren weitaus häufiger mit exis-
tentieller Not konfrontiert, die aus dem 
beschränkten Zugang zu Bildung, aus 
Arbeitslosigkeit und schlechten Wohn-
verhältnissen resultierte.8

DER 504 SIT-IN 1977

Gleichwohl gab es im Independent Li-
ving Movement afroamerikanische Ak-
tivistinnen und Aktivisten, die einen be-
deutenden Anteil an den Erfolgen der 
Bewegung hatte. Hervorzuheben ist in 
dieser Hinsicht der sogenannte 504 Sit-
in im Jahr 1977, ein landesweiter Pro-
test, der in einer 25-tägigen Behörden-
besetzung in San Francisco kulminierte. 
Anlass für die Besetzung waren Ausei-
nandersetzungen um die Novelle des 
Rehabilitation Act im Jahr 1973, deren 
letzter Abschnitt 504 jeder Institution, 
die Steuergelder des Bundes erhielt, die 
Diskriminierung behinderter Personen 
untersagte. Damit griff der Abschnitt 
504 exakt eine Formulierung aus dem 
Civil Rights Act von 1964 auf, eine der 
größten legislativen Errungenschaften 
der afroamerikanischen Bürgerrechts-
bewegung. Und es waren auch die Pro-
testformen der Bürgerrechtsbewegung, 

Dienstleistungen von nicht-behindertem 
Fachpersonal zu verzichten. Stattdessen 
förderte die Behörde die Selbstorganisa-
tion der Betroffenen in Centern for In-
dependent Living und erreichte, dass in-
nerhalb weniger Jahre in den kaliforni-
schen Städten eine zunehmend dichte 
Infrastruktur aufgebaut werden konnte. 

Auf Bundesebene in den USA mar-
kieren die 1978 erlassenen Rehabilitati-
on Act Amendments den Durchbruch 
für die Institutionalisierung der Center. 
Aufgrund politischer Lobbyarbeit des 
Independent Living Movement und mit 
Unterstützung der Leiter der Departe-
ments of Rehabilitation in Michigan and 
Massachusetts gelang es, dass den Cen-
tern Bundesmittel zuteil wurden. Nach 
der Gesetzesnovelle stieg deren Anzahl 
in zehn Jahren von bundesweit 52 auf 
über dreihundert.5 In ihrer Konzeptio-
nen und ihren Dienstleistungen unter-
schieden sich die Center for Indepen-
dent Living durchaus. Sie reichten von 
Einzelberatungen zur beruflichen Ori-
entierung, rechtlichen Fragen und zum 
selbstbestimmten Wohnen über Peer 
Support Gruppen und Workshops zur 
Kompetenzvermittlung für ein selbst-
bestimmtes Leben bis zur Vermittlung 
von Persönlichen Assistent*innen. Für 
alle Center galt das Grundprinzip der 
„consumer control“, der Selbstorgani-
sation von Menschen mit Behinderun-
gen; inwiefern auch nicht-behinderte 
Menschen in Leitung und Programme 
einbezogen werden sollten, war jedoch 
in der Bewegung umstritten. 1986 defi-
nierten die erneuerten Förderrichtlinien 
des Bundes, dass in den Vorständen der 
Center mehrheitlich Menschen mit Be-
hinderungen vertreten sein mussten.6

Berkeley blieb das intellektuelle Zent-
rum des Independent Living Movement, 
gerade auch in Hinsicht auf den politi-
schen Anspruch der Bewegung. In An-
lehnung an die Bürgerrechtsbewegung 
verstanden Roberts und seine Mitstrei-
ter*innen das Center for Independent 
Living als einen Ort des Widerstands, 
der sich gegen gesellschaftliche Segrega-
tion und Diskriminierung behinderter 
Menschen richtete. Zudem ging es um 
ein verändertes Denken und Handeln 

kunft zu verlassen und mithilfe persönli-
cher Assistenz in eigene Wohnungen zu 
ziehen. Hinzu kamen Beratungsdienste 
für Behördenkontakte und für berufli-
che Orientierung sowie praktische Un-
terstützung, etwa ein Reparaturservice 
für Rollstühle. Die Leitidee des Physi-
cally Disabled Students’ Program lag 
darin, dass behinderte Studierende Ex-
perten in eigener Sache seien, ihnen das 
Recht auf eine umfassende Integration 
in ihre Gemeinschaft zustehe und die-
se Anliegen von ihnen selbst zu reali-
sieren seien. The Rolling Quads verfolg-
ten das Ziel der gesellschaftlichen Ver-
änderung durch die Bereitstellung von 
Dienstleistungen ebenso wie durch For-
men des politischen Protestes – zuwei-
len auch mit Militanz. Viel Aufmerk-
samkeit erzielten ihre Aktionen gegen 
Barrieren im öffentlichen Raum, bei de-
nen sie Bordsteinkanten mit Vorschlag-
hämmern zerstörten.4

Das Konzept des Programms mach-
te schnell Schule außerhalb der Univer-
sität. 1972 baute Ed Roberts mit ande-
ren das Center for Independent Living 
in Berkeley auf, finanziell ausgestattet 
mit einem Mix aus Geldern der Bundes-
regierung, des Staates Kalifornien, der 
Kommune und aus privaten Zuwendun-
gen. Innerhalb von fünf Jahren wuchs 
die kleine Organisation mit 11 Haupt-
amtlichen zu einem großen sozialen 
Dienstleister, der über hundert Perso-
nen beschäftigte und 2.000 behinderte 
Menschen in der Region San Francis-
co für alle Lebenslagen beriet sowie mit 
Fahrdiensten und persönlichen Assis-
tenzen unterstützte. Nach dem Vorbild 
der Organisation in Berkeley wurden in 
den folgenden Jahren weitere Center for 
Independent Living in den Metropolre-
gionen der USA errichtet.

Als Roberts 1975 Leiter eben jener 
Behörde wurde, die ihm zuvor die Be-
fähigung zur Berufstätigkeit abgespro-
chen hatte, trat er für den raschen Um-
bau der Versorgungsstrukturen ein. Ge-
meinsam mit seinem Team um Joan 
Leon und John Hessler, beide ebenfalls 
aus dem Center in Berkeley, trat er da-
für ein, künftig möglichst wenige stati-
onäre Einrichtungen zu belegen und auf 
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mit denen der Dachverband American 
Coalition of Citizens with Disabilities, 
gegründet von Aktivist*innen der In-
dependent Living Bewegung, der 1977 
die Unterzeichnung des zuvor veröf-
fentlichten Regelwerks zum Abschnitt 
504 erzwingen sollte.9 In neun Regi-
onalbehörden des Ministeriums und 
im Hauptsitz in Washington D.C. fan-
den Besetzungsaktionen statt, über die 
Fernsehen und Presse berichteten. Der 
einzige Sit-in, der nicht nach wenigen 
Tagen abgebrochen wurde, war in San 

Francisco. Hier hatten Judy Heumann, 
stellvertretende Leiterin des Centers in 
Berkeley, mit einer Gruppe von Gleich-
gesinnten Vorbereitungen für eine län-
gerfristige Besetzung getroffen. Unter 
ihnen war der Afroamerikaner Brad 
Lomax, gleichzeitig Mitglied der Black 
Panthers, die für die folgenden 25 Tage 
einen Essenslieferdienst einrichteten 
und sich öffentlich für die Besetzung 
aussprachen.

Es war die Berichterstattung in den 
Medien, die den Ausgang des Konflik-

tes um die 504-Regulations maßgeblich 
beeinflusste. Lokale Fernsehjournalis-
ten aus dem Umfeld des Independent 
Living Center berichteten über die Vor-
gänge sowie über Solidaritätsveranstal-
tungen vor dem Gebäude und die Rei-
se einer Delegation von Sprecher*innen 
nach Washington D.C. Die Fernsehbe-
richte über die Besetzung in San Fran-
cisco lieferten so eindrucksvolle Bil-
der und Geschichten, dass die großen 
Nachrichtensender sie bald übernah-
men. Angesichts der wachsenden öf-
fentlichen Kritik sah sich die US-Re-
gierung in der vierten Woche der Be-
setzung zum Einlenken gezwungen. 
Schließlich unterzeichnete Joseph Ca-
lifano, Minister für Gesundheit, Bil-
dung und Wohlfahrt, die 504-Regula-
tions ohne Änderungen. Beim Auszug 
aus dem Gebäude zwei Tage später san-
gen die Aktivist*innen siegesbewusst 
„We have overcome“.

Das 504-Regelwerk der Antidiskrimi-
nierung führte letztlich einen Kultur-
wechsel in den USA herbei. In Verbin-
dung mit dem Education for All Han-
dicapped Children Act von 1975, der 
eine landesweite inklusive Beschulung 
vorschrieb, verpflichtete die Section 504 
des Rehabilitation Act den gesamten Be-
reich der öffentlichen Infrastruktur auf 
das Ziel der Gleichberechtigung behin-
derter Menschen, sei es in Arbeitsbezie-
hungen, Bildungsprogrammen oder Mo-
bilität. Der Schutz vor Diskriminierung 
im Falle einer Behinderung galt seitdem 
als Bürgerrecht, als Bringschuld des 
Staates, dessen Verletzung vor Gericht 
gebracht werden konnte.10 Gleichwohl 
wäre es zu kurz gegriffen, die Entwick-
lung des Independent Living Movement 
in den USA als lineare Erfolgsgeschichte 
zu begreifen. Nicht zuletzt der Wahlsieg 
der Republikaner 1983 im Bundesstaat 
Kalifornien veranlassten das Leitungs-
team des Departements of Rehabilita-
tion Ed Roberts, Joan Leon und Judy 
Heumann, sich ein neues Betätigungs-
feld zu suchen. Sie gründeten im selben 
Jahr das World Institute on Disability 
in Oakland, das sich die internationa-
le Etablierung des Independent Living 
Movement zum Ziel setzte.
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ABBILDUNG 1: Transfer und Internationalisierung: Broschüre zur ersten Tagung 
der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Westdeutschland, München 1982.



INTERNATIONALISIERUNG DER 
BEWEGUNG

Das Phänomen, dass junge Menschen 
mit Behinderungen in den 1970er-Jah-
ren für gleiche Rechte und Selbstbestim-
mung eintraten, blieb nicht auf die USA 
beschränkt. Auch in Westeuropa organi-
sierten sich behinderte Jugendliche und 
Studierende, die die Ideale, Lebenssti-
le und Aktionsformen der Neuen Sozi-
alen Bewegungen teilten und nicht be-
reit waren, von der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Wohlstand ausgeschlossen 
zu werden. In Österreich schlossen sich 
die ersten drei Gruppen 1976 zusammen 
und traten im folgenden Jahr mit Ak-
tionen an die Öffentlichkeit.11 In Bar-
celona besetzten 1977 militante behin-
derte Menschen einen Monat das Büro 
des staatlichen Rehabilitationsdiens-
tes; in der Schweiz veranstalteten Ak-
tivist*innen 1979 die erste „Krüppel-
Demo“.12 Als Initialzündung der west-
deutschen Behindertenbewegung gilt 
die Frankfurter Großdemonstration 
am 8. Mai 1980.13 Und in Großbritan-
nien entwickelten die Gruppe „Union 
of the Physically Impaired Against Se-
gregation“ das „social model“ von Be-
hinderung in Abgrenzung vom „medi-
cal model“. Darin wurde zwischen in-
dividueller Beeinträchtigung einerseits 
und gesellschaftlichen Formen der Aus-
grenzung und Behinderung andererseits 
unterschieden, die als repressive Herr-
schaftsformen zu überwinden seien.14

Wichtige Impulse für die europäi-
sche Behindertenbewegung kamen aus 
Schweden. Dort gründete sich 1969 die 
Gruppe „Anti-Handikapp“ um Vilhelm 
Ekensteen, die theoretische Überlegun-
gen zur Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderungen veröffentlichte und 
zu einem Wortführer in der schwedi-
schen Debatte über inklusive Wohnfor-
men wurde.15 Aus Schweden stamm-
ten auch maßgebliche Anstöße für die 
Gründung von Disabled Peoples’ Inter-
national (DPI) im Jahr 1981, der ersten 
internationalen Selbstvertretungsorga-
nisation, die behinderungsübergreifend 
agierte. Die Vorbereitungen für diese 
Verbandsgründung fanden im Jahr zu-
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vor auf dem Weltkongress von Rehabili-
tation International statt.16 Als auf dem 
Kongress die beiden behinderten Ver-
treter des schwedischen Dachverbands 
Handikappförbundens Centralkommit-
té die Forderung stellten, dass mindes-
tens die Hälfte der nationalen Delega-
tionen von Selbstvertretungsorgani-
sationen gestellt werden solle und die 
Kongressmehrheit dies erwartungsge-
mäß ablehnte, setzten die anwesenden 
Aktivist*innen, darunter auch Ed Ro-
berts, eine Steuerungsgruppe für die 
Errichtung von DPI ein. 

Bereits im Gründungsjahr von DPI 
gelang es den Verbandsvertretern Bengt 
Lindqvist aus Schweden und Henry Enns 
aus Kanada, ihre nationalen UN-Dele-
gationen für die Forderung zu gewin-
nen, die UN-Resolution zum Internati-
onalen Jahr der Behinderten zu überar-
beiten. Noch ohne offiziellen Status bei 
den Vereinten Nationen, aber mit dem 
Rückhalt der beiden Länderdelegationen 
erzielten die DPI-Mitglieder signifikan-
te Änderungen des sogenannten „World 
Programme of Action concerning Disa-
bled Persons“, eines Grundsatzpapiers, 
das im Dezember 1982 von der UN-
Generalversammlung verabschiedet 
wurde. Obgleich das Papier weiterhin 
Maßnahmen zur Prävention und Re-
habilitation in den Vordergrund stell-
te, forderte es nun auch Gleichberechti-
gung und Achtung der Menschenrechte 
für Menschen mit Behinderung. Nicht 
zuletzt fasste die Generalversammlung 
den Beschluss, dass die WHO ihre Defi-
nition von „Behinderung“, „Beeinträch-
tigung“ und „Handicap“ in Konsulta-
tion mit Selbstvertretungsorganisatio-
nen überprüfen sollte.17

Verbunden mit der Institutionalisie-
rung der Selbstvertretungsorganisatio-
nen auf internationaler Ebene vernetz-
ten sich auch die Akteure des Indepen-
dent Living Movement. In Deutschland 
fand im März 1982 der erste internatio-
nale Kongress zum Thema statt. Veran-
stalter war die Münchner Vereinigung 
Integrationsförderung, ein 1978 errich-
teter Verein, der Hilfs- und Pflegediens-
te bereitstellte und so ambulant unter-
stütztes Wohnen für Menschen mit Be-

hinderungen ermöglichte. Am Kongress 
„Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemein-
schaft“ nahmen bis zu 400 Personen aus 
Wissenschaft, Politik und Selbsthilfe 
teil, der Schwerpunkt lag auf Referate, 
die unter anderen Reformprojekte und 
-gesetze in Schweden, Dänemark, Ita-
lien, Großbritannien und den Nieder-
landen vorstellten.18 Im Fokus standen 
allerdings die Center for Independent 
Living in den USA, die Judy Heumann, 
Gerben DeJong und Tony Serra präsen-
tierten. Der Kongress, auf dem die Teil-
nehmer*innen mehrere Resolutionen 
verabschieden, verstand sich als politi-
scher Aufruf für „autonomere Lebens-
formen für Behinderte“, die „eine rea-
listische Alternative zu Isolierung, Dis-
kriminierung und Einschränkung der 
Entfaltungsmöglichkeiten Behinderter 
in speziellen Sondereinrichtungen dar-
stellen“, so die Presseerklärung.19

Bezeichnend für die Vorbildfunkti-
on der Center in den USA war das auf 
der Tagung entwickelte Vorhaben, ein 
umfangreiches Programm „Aktion Au-
tonom Leben“ für Visitationen west-
deutscher Multiplikator*innen in den 
US-amerikanischen Centern zu orga-
nisieren. Auch wenn das Programm 
mit dem Ziel „Aufbau und Verbreitung 
von Centers für Independent Living in 
der Bundesrepublik“ mangels Förde-
rung nicht umgesetzt werden konnte 
– insbesondere die kalifornische Inde-
pendent Living Szene sollte sich in den 
1980er- und 1990er-Jahren gleichsam 
zur Ausbildungsstätte für europäische 
Aktivist*innen entwickeln.20

Ein maßgeblicher Protagonist des 
Wissenstransfers zwischen den USA 
und Europa war der deutsch-schwedi-
sche Wirtschaftswissenschaftler Adolf 
Ratzka. Nach seiner Erkrankung an Po-
lio verbrachte Ratzka fünf Jahre in ei-
nem westdeutschen Krankenhaus. Als 
er 1965 die bayerische Staatsregierung 
dazu bewegen konnte, ihm ein Studium 
in Los Angeles zu finanzieren, wechsel-
te der 22-jährige von der Welt der sta-
tionären Abhängigkeit in ein selbstor-
ganisiertes Leben in den USA. Auf der 
Grundlage ausreichender persönlicher 
Assistenz konnte Ratzka erfolgreich stu-
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